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OKK - Informationen

Inbetriebnahme der neuen Betriebsstoff-
Versorgungsanlage OKK Münchenbuchsee

Es ist soweit! Die seit längerer Zeit den

Anforderungen des Betriebes und des

Umweltschutzes nicht mehr genügende
Tankanlage Kehrsatz kann stillgelegt wer-
den. Die Anlage dient künftig als reiner
Lagerraum. An ihre Stelle tritt die neue

Betriebsstoff-Versorgungsanlage OKK
Münchenbuchsee
3052 Zollikofen
(BVA OKK Münchenbuchsee)
Bahnstation Zollikofen 20
Telefon 031 57 24 14/ 15

welche installationsmässig und im Hin-
blick auf den Umweltschutz nach den
neuesten Erkenntnissen konzipiert ist.

Die neue Anlage dient nicht nur der
Lagerung und Abgabe von Treibstoffen,
sondern auch der Fabrikation, Lagerung
und Abgabe von Schmier- und Betriebs-
mittein. Sie ermöglicht uns eine reibungs-
lose Versorgung aller Verbraucher mit
Betriebsstoffen.

Die Inbetriebnahme erfolgt am 76. August
7982. Ab diesem Datum übernimmt die
BVA OKK Münchenbuchsee vollumfäng-
lieh alle Funktionen der bisherigen Tank-
anlage Kehrsatz. Die BVA OKK liegt an
der Staatsstrasse T 1 (alte Hauptstrasse
Bern—Zürich) zwischen Zollikofen und
Moosseedorf (Autobahn N 1 Ausfahrt
Schönbühl — Moosseedorf).

Wasserversorgung der Truppe (WVT)
(Regl. 60.20) gültig ab l.Juni 1982

Dieses Reglement ist erschienen und wird
zurzeit durch die Eidg. Drucksachen- und
Materialzentrale verteilt. Es erhalten die-
ses Reglement als persönliches Exemplar
unter anderen:

die Kriegskommissäre, Kommissariatsoffi-
ziere und Quartiermeister
die Einheitsfeldweibel und -fouriere.
Das Reglement bringt in der Organisation
der Wasserversorgung der Truppe eigen t-

lieh nichts Neues. Bei der Einführung der
Wasserversorgung in der Armee im fahre
1974 war es nötig, der Truppe umfas-
sende Unterlagen zur Verfügung zu Stel-
len, um ihr die Neuerungen bekanntzu-
geben und sie damit vertraut zu machen.

Das alte Reglement 60.20 enthielt aus
diesen Gründen unzählige Angaben, die
zur allgemeinen Orientierung dienten, je-
doch nur bei den Wassergrossverbrau-
ehern oder -versorgern Verwendung fan-
den.

Das neue Reglement 60.20 (lediglich 19

Seiten) enthält nur die Bestimmungen,
die der Einheit (dem Stab) für die eigene
Wasserversorgung wichtig sind. Beson-
ders zu erwähnen ist, dass

- das Reglement für die Versorgung mit
Trinkwasser im Vertezdfgizngs/a// gilt.
Im /«strwkttorcsdienst und Neutralitäts-
schutzfall ist das Reglement sinnge-
mäss anzuwenden, jedoch «nter Beac/z-

ttzzzg der besonderen Beschränkungen
im Abschnitt 6: Sicherheitsbestimmun-
gen

- auch in der Wasserversorgung unter-
schieden wird zwischen Selbstsorge
(Bezug aus zivilen öffentlichen Was-
serversorgungen)
und.
Nachschub (Bezug bei Versorgungs-
truppen)

- die Aufbereitung als «Wer/etzte Mög-
lichkeit zu betrachten ist und lediglich
als Notlösung in Frage kommt.

Die Bestimmungen über das besondere
Material, das der Versorgungsformation
zugeteilt ist, sind im Reglement 60.20,
Fachdienst der Versorgungstruppen, ent-
halten. Es ist eine Aufgabe der Versor-
gungstruppen, bei Bedarf gegebenenfalls
besonderes Material leihweise an die zu
versorgenden Truppen abzugeben. In sol-
chen Fällen ist die Versorgungsformation
für die entsprechende Ausbildung der
Truppenorgane auszubilden.

FP

309


	OKK-Informationen

